Städtisches Gymnasium Rheinbach

Fragebogen

zur Analyse des Bedarfs an Schulverpflegung und Betreuungsangeboten

bzw. Interesse an Mitarbeit
am Städtisches Gymnasium Rheinbach

Liebe SchülerInnen, liebe Eltern, liebe LehrerInnen,

was für Schülerinnen und Schüler der höheren Klassen schon längst fester Bestandteil ihrer Stundenpläne ist, wird auch für die Schülerinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe (Sek. I) 
immer mehr Realität – die Rede ist vom Nachmittagsunterricht.

Er ist in Zukunft aus der Unterrichtsplanung - auch am SGR - nicht mehr weg zu denken!

Außerdem wird auch am SGR die obligatorische einstündige Mittagspause an langen Schultagen

(mit mehr als 6 Std. Unterricht) für die Sek.I eingeführt werden, was die Schaffung von zusätzlichen Aufenthaltsräumen und sogar den Aufbau einer Schulmensa bedeutet sowie einen zusätzlichen 
Bedarf an Übermittags- und Betreuungsangeboten.

Vor dem Hintergrund dieser neuen Schulrealität, ist auch am SGR einiges in Bewegung geraten.

So wurde der letzte pädagogische Tag unter anderem genutzt, um sich mit evtl. Umgestaltungen 
des Schulalltages auseinander zu setzen. Eine Arbeitsgruppe wurde gebildet - bestehend aus Schülern, Lehrern und Eltern - die sich verstärkt mit dieser Thematik beschäftigen soll.
Bereits vor den Sommerferien wurde durch den Schulpflegschaftsvorsitzenden an Stadtrat und Verwaltung der Investitionsbedarf für das SGR aus Sicht der Elternschaft signalisiert und die Einbeziehung der entsprechenden Lehrer-, Schüler- und Eltern-Gremien in die Investitionsbedarfsermittlung und Entscheidungsfindung gefordert. Inzwischen hat die Stadtverwaltung Rheinbach als Schulträger verschiedene Lösungen geprüft. In Abstimmung mit den Vertretern der Schule plant die Stadt nun eine Neubaulösung in Leichtbauweise mit Speisesaal und Pausenräumen mit dem Ziel, diese bis nach den Sommerferien 2010 in die Nutzung zu geben. Hierzu sind nun schnellstmöglichst die politischen Entscheidungen zu treffen, denn die Ausschreibungen sollen im November beginnen.
Um ein Meinungsbild bzw. den zukünftigen Bedarf aller Familien hinsichtlich Schulverpflegung und Betreuungsangeboten am SGR zu erhalten, möchten wir jede Schülerin und jeden Schüler bitten, diesen Fragebogen zusammen mit den Eltern auszufüllen und diesen dann ausgefüllt bis zum 09. Oktober 2009 an die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer zurückzugeben. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe geben ihn bitte beim austeilenden Kursleiterin/Kursleiter im Fach „Deutsch“ ab. Auch alle Lehrerinnen und Lehrer werden gebeten, bis zu diesem Termin den ausgefüllten Fragebogen beim Stellvertretenden Schulleiter Herrn Sprich abzugeben. Die Bögen werden dann von uns ausgewertet und die Ergebnisse auf der Homepage des SGR veröffentlicht.

Wir versprechen uns von der Auswertung des Fragebogens weiterführende Informationen und konkrete Zahlen. Diese Zahlen versetzen uns, für künftige Gesprächen und Verhandlungen mit der Stadt Rheinbach in eine günstige Verhandlungsposition.
Nachfolgend findet Ihr/finden Sie den Fragebogen sowie Informationen zur Organisation des Unterrichts.
Für Deine bzw. Ihre Unterstützung und Mithilfe bedanken wir uns schon jetzt sehr herzlich!
Die AG Schulverpflegung:




gez. Herr Sprich (Stell. Schulleiter)
gez. Frau Remy (Lehrerin)


          
gez. Marc Stelling (Schülervertretung)


gez. Beate Schnorr (i.A. Schulpflegschaft)



Informationen zur Organisation
des Unterrichts und 

der außerunterrichtlichen Angebote
Aus dem Erlass 'Fünf-Tage-Woche an Schulen'

(BASS 12-62 Nr. 1 vom 31.7.2008):

2.2 
"Am Vormittag werden nicht mehr als sechs Unterrichtsstunden erteilt. Vormittags- und Nachmittagsunterricht dürfen in der Primarstufe sechs, in der Sekundarstufe I 


acht Unterrichtsstunden nicht überschreiten."

2.3 
"Die Mittagspause zwischen dem Vormittagsunterricht und dem Nachmittagsunterricht dauert


60 Minuten. Geringfügige Unter- und Überschreitungen sind aus schulorganisatorischen Gründen


zulässig. Die Mittagspause kann auch zwischen die fünfte und sechste Stunde gelegt werden."
2.4
"Schülerinnen und Schüler, die in der Mittagspause nicht nach Hause gehen können, 

müssen sich in einem geeigneten Raum, aber auch im Freien aufhalten können. Die Schule gewährleistet die Aufsicht. Während der Mittagspause sollen für die Schülerinnen und Schüler, die in der Schule bleiben, Speisen und Getränke für eine einfache Mahlzeit zum Kauf angeboten werden."
2.6 
"Pausenzeiten für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II sollen sich an § 11 Abs. 1


und 2 Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12.4.1976 i.d.F. v. 31.10.2006 (JArbSchG, BGBl. I S. 2407)


orientieren."
---------------------------------------------------------------
VV zu § 57 Abs. 1 SchulG – BASS 12 – 08 Nr.1:

"Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I dürfen während der Zeiten einer pädagogischen Übermittagsbetreuung, die durch die verpflichtende Teilnahme am Nachmittagsunterricht erforderlich ist, das Schulgelände nur mit ausdrücklicher Einverständniserklärung der Eltern verlassen." Die Schülerinnen und Schüler sind lediglich auf dem Weg nach Hause und zurück versichert.
-----------------------------------------------------------------
Möchtet Ihr / möchten Sie weitere Informationen haben – zum Thema Schulverpflegung direkt oder zu angrenzenden Themen  – so stehen Euch / Ihnen z.B. folgende Internet-Seiten zur Verfügung:
· www.schulministerium.nrw.de
· www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Ganztagsbetreuung/Anlagen/fuenf-Tage-Woche
· www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Gesetze/SchulG_Info
· www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/APOen/Stundentafeln

· www.le-gymnasien-nrw.de

· www.schule-der-zukunft.nrw.de
· www.landeselternkonferenz-nrw.de

· www.landeselternkonferenz-nrw.de/data/PM_DPHV_DoppelAbi_102007
Informationen zum Fragebogen Bedarf Schulverpflegung am SGR
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